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anderem durch Friedrich Carl von Savigny13, Max Conrat14, Fried-
rich Schulte15, Hermann Fitting16, Carlo Guido Mor17, und inspiriert 
durch die Arbeiten von Hermann Ulrich Kantorowicz und Stephan 
Kuttner zur anglonormannischen Gelehrsamkeit18, hat die Forschung 
eine Schule in der Provence (Valence und Die) profilieren können, auf 
die eine in Nordfrankreich folgte19. In ihrem Umfeld entstanden unter 
anderem mehrere Wörterbücher, deren Überlieferung im Zusammen-
hang zu ergründen Landau als Forschungsdesiderat bezeichnet hat20. 
Derartige Vokabularien, auf die im Folgenden zurückzukommen sein 
wird, konnten wiederum eine Grundlage für weitere Kompendien 
oder deren Kommentierung bilden21.

Die Handschriften, die aus den französischen Schulen hervorgin-
gen, sind ebenso wie solche Bologneser Provenienz in die Territorien 
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